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Der Einfluss der italienischen Sanitats-
hehorden auf die fritheste
Seuchenbhekampfung in der Innerschweiz

W. Kiing

Die Pest und der Aussatz waren im Altertum wie auch im
Mittelalter neben Krieg und Hungersnot die grossten
Feinde der offentlichen Wohlfahrt. Besonders die Pest
war die menschheitsbedrohende Gefahr der damaligen
Zeit.

Es ist naheliegend, dass Italien im Zusammenhang mit
dem stindigen Kontakt durch Handel und Verkehr mit
dem Orient, dem Ursprungsland der Pest, alles einsetzte,
um dieser unheimlichen Plage Herr zu werden. Die zu-
stindigen Behorden sandten daher schon frith Arzte in
den Orient, um dort Erfahrungen zu sammeln im Zusam-
menhang mit der Ansteckung, Ausbreitung und nicht
zuletzt mit der Bekimpfung.

Eine fithrende Rolle in der Pestbekimpfung spielten zu-
nichst die italienischen Handelsstidte, allen voran Vene-
dig und Genua. Denn tiglich fuhren Schiffe aus dem
Orient in ihre Hifen ein und aus. Wir wissen, dass die
Stadt Venedig schon um 1177 in Ferrara ein Pestlazarett
unterhielt. Zur selben Zeit fithrten die Stadte Venedig
und Genua fiir Ankoémmlinge aus pestverdichtigen und
verseuchten Gegenden strenge Absonderungen und Be-
obachtungszeiten durch. Allen diesen Zuziiglern wurde
ein sogenannter Reinigungsaufenthalt «ad purgandum»
auferlegt, zunichst fiir 28 Tage (28-tigige Kontumaz),
spater fir einen Monat (Trentina) oder gar 40 Tage, Qua-
rantina, von dessen Wortlauf sich der heutige Begriff
Quarantine ableitet.

Gegen Mitte des 14. Jahrhunderts breitete sich die Pest
mit einer ungeheuren Heftigkeit vom asiatischen Fest-
land tiber Vorderasien und Agypten aus und erfasste
schliesslich ganz Europa.

Im iltesten Biirgerbuch der Stadt Luzern steht geschrie-
ben: «1349 fuit maxima pestilentia ubique terrarump.
Und das Jahrzeitbuch von Ruswil meldet: «<xAnno Domini
1349, Heumonat, incipit regnare subitanea mors in paro-
chia nostra Ruswile».

Sowohl Venedig wie Mailand unterhielten in allen Nach-
barlindern Konsulate, die laufend uiber die jeweilige Seu-
chenlage Bericht zu erstatten hatten. Bei Seuchengefahr
gingen die Italiener recht energisch und riicksichtslos
gegen gleichgiiltige Nachbarn vor, durch ginzliche
Grenzsperren, Markt- und Handelsverbote. Denn Mai-
land wie Venedig waren hochentwickelte Staatswesen,
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die in Seuchenzeiten ganz besonders um ihren Reichtum
bangen mussten.

Schon 1348 besass Venedig einen gut organisierten, lei-
stungsfihigen Sanititsrat (Magistrato della sanita), wih-
rend Mailand mit seinem Gesundheitsgerichtshof (Tribu-
nale della sanita) iiber die bedeutenste medizinische Ein-
richtung ganz Europas verfiigte. Es ist daher nicht ver-
wunderlich, dass die Pestspitiler in ganz Westeuropa
nach italienischem Muster erstellt und vielfach auch von
italienischen Arzten, den Pestilenziarii, betreut wurden.
Die Erfahrungen mit der menschlichen Pest bildeten
schliesslich auch die Grundlagen zur Viehseuchenbe-
kimpfung und deren Gesetzgebung. Alles was sich ge-
gen die Pest bewihrte, wurde auch gegen die «Contagio-
nen» desViehs angewandt.

Trotz der ausgedehnten Verbindungen Italiens mit dem
Orient, wurden die Handelsbeziehungen mit der Eidge-
nossenschaft stets aufrecht erhalten. Die Zentralschweiz
galt als das eigentliche Hirtenland, wo sich bereits im
11./12. Jahrhundert eine Verlagerung vom arbeitsinten-
siven Ackerbau zur extensiven Viehwirtschaft abzu-
zeichnen begann und die Gras- und Alpwirtschaft im
14. Jahrhundert einen eigentlichen Hohepunkt erreich-
te. Dazu mogen die guten Alpen und Weiden wesentlich
beigetragen haben, deren Pacht- oder gar Besitzverhilt-
nisse schon friih, z.T. mindestens, von den Klostern oder
Grundherren an die Bauern iibergingen. So hatten die
Bauern im Sommer geniigend Futter fiir ihr Vieh, wih-
rend es fiir die langen Wintermonate an Heuvorriten
mangelte.

Die Viehziichter der Innerschweiz waren daher auf den
Viehexport angewiesen. Rindvieh, sowohl zur Weiter-
zucht als auch als Fleischlieferant, aber auch Pferde fiir
das Militir, waren die gefragten Exportgiiter fiir die Lom-
bardei. Eine Sperre des Grimsel-Griespasses oder des
Gotthardpasses aus seuchenpolizeilichen Griinden, be-
deutete fiir die Innerschweizer ein eigentliches Landes-
ungliick. Anderseits wurde die Versorgung der oberita-
lienischen Grossstidte immer mehr zu einem existentiel-
len Wirtschaftsfaktor. Dafiir spricht ein gewisses Entge-
genkommen von Seiten der italienischen Zollbehorden.
So genossen die Unterwaldner und die Urner zeitweise
in Bellinzona und Como wesentliche Zollerleichterun-
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gen. Im Jahre 1426 gewihrte Herzog Philipp Maria von
Mailand den Eidgenossen sogar volle Zollfreiheit.

Luzern galt als Zentrum der innerschweizerischen Vieh-
und Pferdeausfuhr nach Italien. Sogar Viehhindler aus
dem Kanton Bern liessen sich in Luzern nieder, um so
besser mit Italien im Geschift bleiben zu konnen (z.B.
Johann Rietmann, Conrad Imhof, Anton und Magnus
Roggwiler).

Dass tatsichlich mehrere Vieh- und Pferdehindler in der
Stadt ansdssig waren, wissen wir aus einem Dokument,
Ducato Milano, das im Staatsarchiv von Mailand aufbe-
wahrt wird. Daraus geht hervor, dass im Mirz 1453 in-
nerhalb von 12 Tagen 360 Pferde {iber Bellinzona an die
italienischen Mirkte nach Bergamo, Como und Varese
gefiihrt wurden. Davon gehorten 240 Pferde 10 Luzer-
ner-Rosshindlern. Solche regen Handelsbeziehungen
werden auch bestitigt durch eine Klageschrift aus dem
Jahre 1477. In dieser Anklage werden nicht nur zahlrei-
che Viehhindler aus den Urkantonen namentlich er
wihnt, sondern auch 35 Hindler aus der Stadt Luzern
selbst. Der Viehhandel muss so eintriglich gewesen sein,
dass die Stadtbehorden mehrmals Ausfuhrbeschrinkun-
gen erlassen mussten, um den Fleischbedarf fiir die eige-
nen Stadtbewohner sicher stellen zu kénnen. So durfte
z.B. ein Viehhidndler im Jahre 1484 nicht mehr als
20 Ochsen in die Lombardei ausfiihren, und nicht wie es
frither etwa hiess: «gross huffen ochsen gan Lamparten
treibeny.

In einem Tagsatzungsbeschluss vom Jahre 1551 wurde
Mailand das Recht eingeriumt, Kommissare und Passin-
spektoren an den wichtigsten Alpenpissen zu postieren.
Der bedeutendste Delegatus medicus des Tribunals von
Mailand fiir die Innerschweiz hatte seinen Sitz in Fliie-
len. Weitere Kontrollstellen gab es in der Leventina, so
z.B. in Bellinzona, sowie im Blenio- und Misoxertal. In
Pestzeiten und bei Pestgefahr hatten die Delegati medici
das Recht an den eidgendssischen Tagsatzungen teilzu-
nehmen. Ihre Drohungen und Forderungen mussten
wohl oder iibel ernst genommen werden, wollten die
Eidgenossen nicht eine Handelssperre in Kauf nehmen.
Um 1550 forderten die Italiener amtliche Ausweise fiir
den Viehexport. Die iltesten Gesundheitsscheine laute-
ten fiir Mensch und Tier gemeinschaftlich und versicher-
ten, dass die Triger aus Orten und Gegenden stammen,
wo «guoter, gsunder Lufft und keinerlei Contagion und
Sterbesucht bei Mensch und Tier regiere».

Dieser Forderung wurde in der Zentralschweiz recht gut
nachgelebt, oft zu griindlich, wie sich spiter herausstell-
te. So kam es vor, dass wegen einem einzelnen Milz-
brandfall, auch gelber Knopf genannt, der Stallbann ver-
hingt wurde. «Lieber einmal zu streng als zu nachgiebig»
war die Losung der verantwortlichen Behorden. Grund
dafiir war die unerhorte Strenge mit der die Mailinder
gegen jene vorgingen, die bei einer Umgehung der Vor-
schriften ertappt wurden. Je nach Fall drohte ihnen so-
gar die Todesstrafe mit Entzug aller ihrer Giiter. Das hat
auch der Luzerner Viehhindler Gotschi erfahren, als er
mit Schafwolle, Sensen und Ochsen nach Domodossola
kam. Thm wurde filschlicherweise vorgeworfen, seine
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Ochsen stammen aus einem Gebiet, in dem die Rinder-
pest herrsche. Nur knapp entging er der drohenden Stei-
nigung, verlor aber dabei seine ganze Habe im Werte von
insgesamt 1400 Goldgulden. Seine Beschwerde, die An-
ton Scherrer, ein politisch und kaufminnisch mit der
italienischen Mentalitit bestens vertrauter Luzerner, in
Mailand vorbrachte, fruchtete nichts. Die Titer wurden
wohl vor Gericht geladen, erschienen aber nicht, und
die ganze Angelegenheit wurde ad acta gelegt. Im Jah-
re 1551 wurden sogar die Schweizer, die die gesperrte
Grenze iiberschritten, als «vogelfrei» erklirt, d.h. jeder-
mann konnte sie berauben oder gar toten, ohne eine
entsprechende Strafe befiirchten zu miissen.

In Seuchenzeiten war die Aufgabe der alten, nach italie-
nischem Muster zusammengesetzten Sanititsbehorden
bestimmt keine leichte. Denn meistens war dieses Gre-
mium identisch mit der Regierung. Erst in Zeiten der
hochsten Seuchengefahr konnten sie von gesetzeswe-
gen einen Physikus, d.h. einen theoretisch gebildeten
Arzt zuziehen.

Die alteste Pestverordnung im alten Luzern stammt aus
dem Jahre 1580. Der bekannte Stadtschreiber Renward
Cysat, 1545-1614, hat sie nach Vorbildern der Stidte
Mailand und Venedig verfasst. Cysat selbst war ja von
italienischer Herkunft und mit der italienischen Mentali-
tit bestens vertraut. Das Hauptgewicht dieser Verord-
nung lag vorwiegend im hygienischen Bereich, in der
Prophylaxe. So hatten die Misthaufen aus der Stadt zu
verschwinden, das Nachtwasser, Badwasser, verdorbene
Laugen etc. durften nicht mehr wie bis anhin, auf die
offenen Strassen und Gassen geschiittet werden. Die
Biirger wie die Hintersissen wurden an bestimmten Ta-
gen und Orten, zu festgesetzten Zeiten von Stadtweibeln
uber die jeweilige Seuchenlage informiert und immer
und immer wieder auf die Bestimmungen der stidti-
schen Pestverordnung aufmerksam gemacht. Jeder
Haushalt war verpflichtet, je eine erwachsene Person an
diese Orientierungszusammenkunft zu entsenden. Im
Jahre 1594 schuf Cysat ein eigenes, auf das Wesentlich-
ste beschrinktes Pestbiichlein unter dem Titel: «/Nutzli-
cher und kurtzer bericht, Regiment und Ordnung in
Pestilentzischen zytten ze hallten»; das fir die ganze
Innerschweiz eine enorme Bedeutung erlangte.

Am 12. August 1585 schlossen die Eidgenossen mit Mai-
land einen Staatsvertrag, in dem der ganze Grenzverkehr
neu geregelt wurde. Die Eidgenossen waren vertreten
durch die «grossmichtigen, durchleuchten Herren Nik-
laus Kruss von Luzern, Ambrossi Biindtiner, Statthalter
von Ury, Balthasar Eberhart von Schwyz, Melchior Lussi,
ritter Landammann zu Unterwalden und der Ziircher
Heinrich Ziegler.

Nach diesem Vertrag tritt sofort bei Seuchen- und Pestge-
fahr in Orten und in der Gerichtsbarkeit der Eidgenossen
im Ennetbirg, was «Beschauung, Absonderung, Siibe-
rung, Bewachung und Behutsamkeit anbelangt», die Mai-
lander Sanititsordnung in Kraft.

Es kann hier leider nicht ndher auf den elfseitigen Mailin-
dervertrag eingegangen werden. Wer sich aber die Miihe
nimmt, die achtzehn Hauptkapitel zu lesen, bekommt
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem elfseitigen
Maildndervertrag vom 12. August 1585

eine Ahnung, wie einschneidend die Massregeln zur Be-
kimpfung der Seuchen fiir das offentliche und private
Leben auf Handel und Wandel sein konnten. Das Ent-
scheidende in diesem Vertrag aber ist: In Seuchenzeiten
besass das Tribunal von Mailand eine klare Vormachts-
stellung gegeniiber der gesamten Eidgenossenschaft und
nicht nur tiber die Gebiete jenseits des Gotthards.

Ab 1661 forderte Mailand Gesundheitszeugnisse mit ge-
nauer Personalbeschreibung. «Vermelte Sanititszeug-
nussen sollen der Person Namen, Geschlecht, Alter, Sta-
tur, Haar und Kleider beschreiben, auch bezeugen, dass
sie sich vor ihrem Aufbruch 40 Tage an gesunden, unver-
dichtigen Orthen aufgehalten und durch keinen ver
dichtigen Orth passiert seyen».

Daraus wird ersichtlich, dass kein «befleckter oder ver-
dichtiger Ort» Gesundheitspisse ausstellen durfte. Ja zu
bestimmten Zeiten musste sogar die vorgesehene Reise-
strecke im Pass angegeben sein. Bei jedem neuen Ort
hatte der sogenannte Passinspektor einen entsprechen-
den Vermerk im Pass einzutragen. Hatte sich irgend et-
was Verdichtiges auf dem eingeschlagenen Weg ereig-
net, musste dies ebenfalls vermerkt werden. Am nich-
sten Ort wurde der Reisende inhaftiert und wihrend
22 Tagen isoliert gehalten. Machten sich innerhalb die-
ser Zeit keine Krankheitsanzeichen bemerkbar, wurde
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der Reisende «aus den Wuchen entlassen» und sein Reise-
pass wieder neu bekriftigt. Weil so alle Vorfille im Pass
vermerkt werden mussten, wurde ein solcher Gesund-
heitspass als «zeigend» bezeichnet, zeigend iiber das
Wer, Woher, Wohin.

Urspriinglich besass jeder Kanton seine eigenen Bollet-
ten, Sanititszeugnisse, Gesundheitszettel, Gesundheits-
scheine, Gesundheitspisse, oder wie sie auch immer ge-
nannt wurden. Erst anfangs des 18. Jahrhunderts hat die
Tagsatzung eine einheitliche Formulierung vorgeschrie-
ben.

Im Jahre 1753 hat der Kanton Luzern eine sehr strenge
Marktordnung eingefiihrt. Alles Vieh, das auf den Markt
kam, musste ebenfalls mit «zeigenden» Scheinen beglei-
tet sein. Wer verddchtige oder gar kranke Tiere auffithr-
te, wurde mit hohen Geldbussen belegt. Gleichzeitig
wurde das gegenseitige Meldewesen innerhalb von Ge-
meinden und Kantonen systematisch ausgebaut, so dass
die Bauern moglichst frithzeitig auf drohende Gefahren
aufmerksam gemacht werden konnten.

Im Geseiz, betreffend die Organisazion des Gesund-
beitsraths fiir den Kanton Luzern vom 18. Hor-
nung 1804, wurde die Obsorge fiir die 6ffentliche Ge-
sundheitspflege fiir Mensch und Tier dem Gesundheits-
rate uibertragen. In diesem neun Mitglieder zihlenden
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Abbildung 2: Warnbrief der Sanitdis-Commission der
Stadt Lucern aus dem Jabr 1763
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Gremium musste von Amteswegen ein Arzt, aber noch
kein Tierarzt angehoren. Es waren denn auch die Arzte,
denen die ersten fortschrittlichen Gesetzgebungen fiir
das Gesundheitswesen zu verdanken sind. Wir miissen
aber bedenken, dass dazumal eine ganz und gar gewohn-
te Verbindung von Humanmedizin und Tiermedizin be-
stand. Selbst der Griinder der GST, Franz Karl Stadlin von
Zug, war Humanmediziner. Als Sanititsrat von Zug muss-
te er zur Geniige feststellen, dass fiir die Gesunderhal-
tung der Viehbestinde, und damit verbunden eine Anhe-
bung des menschlichen Wohlstandes, eine systematisch-
fundierte Forderung der Tierarztneikunde unerlisslich
ist.

Obwohl der Einfluss des geschulten Tierarztes schon zur
Zeit der Griindung der GST wesentlich an Bedeutung
gewonnen hatte, war doch zunichst von Seiten der Be-
horden eine eher skeptische Haltung dem Tierarzt ge-
geniiber festzustellen. Das lag nicht so sehr an den Fihig-
keiten der Tierirzte, sondern war begriindet an den ent-
gegengesetzten Interessen. Uberlegen wir uns einmal
mit welchen Problemen ein praktizierender Vieharzt
konfrontiert wurde, wenn er zufillig auf seiner Praxis in
einen Seuchenfall verwickelt wurde. Kleider, das ganze
Instrumentarium, Ross und Wagen waren fiir eine wirk-
same Desinfektion absolut ungeeignet. So hatte der Tier
arzt ein eigentliches Interesse, den Seuchen so gut als
moglich aus dem Weg zu gehen, wollte er nicht in den
Verdacht kommen, fiir einen neuen Seuchenherd verant-
wortlich zu sein.

Um diesem Umstand besser Rechnung zu tragen, hat das
Sanititskollegium der Stadt und Republik Luzern eine

neue Verordnung erlassen tber: «Das polizeylich - ge-
richtliche Fach der Thierarzeney betreffend vom 1. Au-
gust 1821». Mit dieser Verordnung wurde das Amt des
gerichtlichen Vieharztes geschaffen und dessen Titig-
keit genau umschrieben. Patentierte Tierdrzte mussten
sich einer zusitzlichen Ausbildung unterziehen und hat-
ten anschliessend eine besondere Priifung abzulegen,
uber die «polizeylich - gerichtliche Thierarzeneykunde».
Nach bestandener Priifung wurde ein entsprechender
Vermerk im tierdrztlichen Patent, das immer noch kanto-
nal war, eingetragen und die Namen der betreffenden
Tierirzte wurden im Wochenblatt des Kantons verof-
fentlicht. Darnach durften nur noch gerichtliche Tierdrz-
te Gutachten erstellen, Wihrschaftsstreitigkeiten erledi-
gen, als «gesetzliche Beschauminner» an offentlichen
Schlachthiusern walten, und was besonders wichtig
war, nur solche Tierirzte hatten die Oberaufsicht bei
Tierseuchen und bei Seuchenverdacht.

Beim Versuch, hier den Einfluss der italienischen Sani-
tatsbehorden auf die fritheste Seuchenbekimpfung in
der Innerschweiz aufzuzeigen, wurde sehr oft von Lu-
zern gesprochen. Dies liegt in der Tatsache, dass in dem
besprochenen Zeitabschnitt die Stadt Luzern, mit weni-
gen Ausnahmen, federfilhrend fiir die ganze Inner
schweiz auftrat. Denn vom 13.Jahrhundert an be-
herrschten die einflussreichen Kaufleute der Stadt Lu-
zern weitgehend den Handel mit Italien. Sie hatten sich
dementsprechend auch fiir moglichst gute Handelsbe-
ziehungen mit dem Handelspartner Italien einzusetzen.
‘Was fiir die Stadt Luzern Giiltigkeit hatte, galt im grossen
und ganzen auch fiir die ganze Innerschweiz.

Korrespondenzadresse: Dr. Werner Kiing, Tierarzt, Krauerstrasse 4, CH-6020 Emmenbriicke

Manuskripteingang: November 1992

Band 136, Heft 1, Januar 1994

Schweizer
Archiv fiir
Tierheilkunde



	Der Einfluss der italienischen Sanitätsbehörden auf die früheste Seuchenbekämpfung in der Innerschweiz

